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Öffentliche Ausschusssitzungen in der Woche vom 4. bis 8. Mai 2026 

 

Betriebsausschuss Technische Betriebe Wilhelmshaven 

Montag, 04.05.2026, 15:00 Uhr, Sitzungszimmer TBW, Gebäude A, 1. Etage, Zimmer 1.00, 

Freiligrathstraße 420 

Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil: 

• Vorlagen an den Rat: 

• Änderung der Betriebssatzung des Eigenbetriebes TBW 

• Videoüberwachung an Wertstoffsammelplätzen 

• Mitteilungen und Anfragen:  

• Vorstellung Straßensanierung 2026  

• Informationen zu Themen aus den letzten Sitzungen  

 

Nichtöffentlicher Teil:   

• Vorlagen an den Rat: 

• Planungsleistungen Umgestaltung Gökerstraße  

• Vergaben:  

• Bushaltestellen 2026 – Barrierefreier Ausbau von 8 Bushaltestellen  

• Mauerwerksanierung Südstrandpromenade 2. BA  

• Beschaffung eines fabrikneuen Geräteträgers für den Ganzjahreseinsatz 

• Mitteilungen und Anfragen: 

• Querung Flutstraßen - Varianten  

 
Schulausschusses 

Donnerstag, 07.05.2026, 14:00 Uhr, Rathaus, Ratssaal 

Tagesordnung: 

Nichtöffentlicher Teil:   

• Benehmensherstellung zur Besetzung der Schulleitung an der Grundschule 

Sengwarden 

• Benehmensherstellung zur Besetzung der Schulleitung an der IGS 

 

 
Gemeinsame Sitzung des Betriebsausschusses Grundstücke und Gebäude und des 

Schulausschusses 

Donnerstag, 07.05.2026, 15:00 Uhr, Rathaus, Ratssaal 

Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil: 

• Vorlagen an den Rat: 
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• Startchancen-Programm - Verwendung der Fördermittel 

• Antrag Gruppe WIN@WBV, Volt: Durchführung einer Elternbefragung zur 

Vorbereitung der Entscheidung über die Errichtung einer weiteren 

Integrierten Gesamtschule (IGS) 

• Änderung der Betriebssatzung des Eigenbetriebes GGS 

• Erweiterung der Versicherungsleistung der städtischen Immobilien 

• Verkauf Parkplatzfläche Gökerstraße 125 

• Konzeptvergabe Gewerbefläche B-Plan 191 - Bauens/Memershausen 

• Mitteilungen und Anfragen 

Nichtöffentlicher Teil:   

• Vorlagen an den Betriebsausschuss: 

• Information: Einreichung der Klage gegen das Planfeststellungsverfahren OGE 

• Vergaben: 

• Vergabe - Grundschule Finkenburg - Planung einer Brandmeldeanlage 

• Vergabe - Unterhaltsreinigung Ebertstraße 96 (Erweiterung GS Rheinstraße) 

• Vergabe - Unterhaltsreinigung Emsstraße 20 (Jade InnovationsZentrum) 

• Vergabe - Grundschule Sengwarden - PL TGA – Heizungssanierung 

• Vergabe - Sanierung Pumpwerk - Planungsleistung Brandschutz 

• Vergabe - TWWP - Baustelleneinrichtung LOS 1 

• Vergabe - TWWP - Baustelleneinrichtung LOS 2 

• Vergabe - TWWP – Pfahlgründung 

• Vergabe - Nordsee-Campus Wilhelmshaven (NCW) - Lieferung und Montage von Werk- 

und Kunsträumen 

• Vergabe - Grundschule Sengwarden - Umbau Kita zu Mensa - Lieferleistung 

Ausgabeküche 

• Vergabe - Grundschule Finkenburg – Ausgabeküche 

• Vergabe - Realisierung einer 2-3 zügigen Grundschule Heppenser Straße 16-18 – 

Bauphysikleistungen 

• Vergabe - Grünpflegemaßnahmen an Schulen (Tischvorlage) 

• Mitteilungen und Anfragen: 

• Information zu "new work" 

 
 
 

 
Ortsrat 

Donnerstag, 07.05.2026, 19:00 Uhr, ehemalige Verwaltungsstelle Sengwarden, 

Heddostraße 9 

Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil: 

• Projektvorstellung Fa. Amprion  

• Vorlagen an den Rat: 
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• Konzeptvergabe Gewerbefläche B-Plan 191 - Bauens/Memershausen  

• Auswahl der Optionen für die Wartehalle an der Bushaltestelle Accumer Weg  

• Mitteilungen und Anfragen:  

• Sachstand Ausbau GS Sengwarden für den Ganztag  

• Sachstand Jugendraum Sengwarden  

• Ergebnis Lärmmessung am Galeriebauwerk, 1 Jahr nach Inbetriebnahme  

• Sachstand Spielgerät Am Holling  

 

Nichtöffentlicher Teil:   

• Vorstellung des Bewerbers für die Schulleitung der GS Sengwarden  

• Vorlagen an den Verwaltungsausschuss  

• Benehmensherstellung zur Besetzung der Schulleitung der Grundschule Sengwarden  

• Mitteilungen und Anfragen:  

• Sachstand Richtlinie Akzeptanzabgabe EEG  
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Anmeldung zur Einschulung der Schulanfänger zum Schuljahr 2027/28 

 

Alle Kinder, die bis zum 30. September 2027 das sechste Lebensjahr vollendet haben 

(Geburtsdatum: 02. Oktober 2020 bis 01.Oktober 2021), werden vom Schuljahr 2027/28 an 

schulpflichtig. Sie müssen zum Besuch der Grundschule angemeldet werden. Einzuschulen 

sind außerdem alle Kinder, die früher geboren sind, aber bisher vom Schulbesuch 

zurückgestellt waren. 

Anzumelden sind auch diejenigen Kinder, bei denen aufgrund ihrer geistigen oder 

körperlichen Entwicklung eine Schulfähigkeit ausgeschlossen erscheint. Jüngere Kinder 

können auf Antrag der Erziehungsberechtigten in die Schule aufgenommen werden, wenn sie 

die für den Schulbesuch erforderliche körperliche und geistige Reife besitzen und in ihrem 

sozialen Verhalten ausreichend entwickelt sind. Nähere Informationen erteilt Ihnen die 

jeweilige Schulleitung. 

Die Schulanfänger, welche bisher keine schriftliche Aufforderung der Schulen zur 

Anmeldung erhalten haben, sind vom 18. bis 22. Mai 2026 im Sekretariat der Schule 

anzumelden, deren Grundschule nach der nachfolgenden Aufstellung für den jeweiligen 

Wohnbezirk zuständig ist. Eine Terminvereinbarung ist zwingend erforderlich. 

 

Nachstehend aufgeführt sind jeweils die Straßen, die den Einzugsbereich eingrenzen. Bei der 

Anmeldung sind die Geburtsurkunde und, soweit vorhanden, der Taufschein des 

Schulanfängers vorzulegen. 

 

Nähere Auskünfte über die für die Schulanfänger zuständigen Grundschulen erhalten Sie in 

den Sekretariaten der jeweiligen Grundschule. 

 

 

1. Ganztagsgrundschule Altengroden, Ubbostr. 5 

 

südlich Autobahn A 29, westlich Freiligrathstraße, nördlich Neuengrodener 

Weg/Friedenstraße,  

Maadebogen Nord 

 

2. Ganztagsgrundschule am Meer, Störtebekerstr. 49 

  

         nördliche Peterstr. u. Bahnhofstr.; westl. Mitscherlichstr., Berliner Str.;     

         östliche Friedrich-Paffrath-Str., südliche Friedenstr. 

 

3. Ganztagsgrundschule Finkenburgschule, Posener Str. 111 

 

Fedderwardergroden-West, westlich Preußenstr. bis Autobahn A 29, Kavernengelände 

 

4. Grundschule Hafenschule, Werftstr. 20  

 

südlich Peterstraße/Bahnlinie, westlich Luisenstraße bis Stadtgrenze 
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5. Grundschule Mühlenweg, Schellingstr. 17 

  

       nördlich Bismarckstraße, östlich Berliner Straße/Neuengrodener Weg, südlich Triftweg 

 

6. Ganztagsgrundschule Rheinstraße, Rheinstraße 73 

 

südlich Bismarckstr., östlich Mitscherlichstr./Luisenstr. bis Schleuseninsel 

 

7. Ganztagsgrundschule Rüstersiel, Achtern Diek 7 

 

Einzugsbereich ist das gesamte Stadtgebiet. 

 

 

8. Ganztagsgrundschule Sengwarden, Hauptstr. 26 

Sengwarden bis Sengwarder Altendeich, Hofstellen bis Alt-Voslapp und Fedderwarden 

bis Autobahn 

 

9. Grundschule Voslapp, Tiarksstr. 31 

 Voslapp einschließlich Altona, Alt-Voslapp, Schönengroden, Fedderwardergroden-Ost, 

östlich Preußenstr., nördlich Autobahn A 29  

 

10. Ganztagsgrundschule Wiesenhof, Am Wiesenhof 142     

Westlich Stadtpark, südlich Sven-Hedin-Str., nördliche Bahnlinie, Friedenstr., östlich 

Stadtgrenze/Autobahn 

 

11. Katholische Grundschule St. Martin, Oldeoogestr. 4 

Einzugsbereich ist das gesamte Stadtgebiet     

 

 

Über den Schulbezirk der Grundschulen Altengroden, Stadtmitte und Wiesenhof hinaus 

können auch Schulanfänger aus anderen Grundschulbezirken der Stadt Wilhelmshaven ohne 

Ausnahmegenehmigung zur Ganztagsbeschulung dort angemeldet werden.  

 

Die Zugehörigkeiten der Straßen zu den Schulbezirken können auch im Internet unter 

www.wilhelmshaven.de – Wirtschaft, Forschung & Bildung – Schulen – ermittelt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.wilhelmshaven.de/
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Wahlbekanntmachung 

Kommunalwahl 

 

Aufforderung der Parteien und Wählergruppen zum Vorschlagen von 

Wahlvorstandsmitgliedern 

 

 

Anlässlich der am 13.09.2026 stattfindenden Kommunalwahlen sind nach § 11 des 

Niedersächsischen Landeswahlgesetzes (NKWG) sowie nach § 10 der Niedersächsischen 

Landeswahlordnung (NKWO) Wahlvorstände zu bilden.  

 

Hiermit rufe ich gemäß § 10 Abs. 3 NKWO die im Wahlgebiet vertretenen Parteien und 

Wählergruppen dazu auf, Wahlberechtigte als Beisitzer des Wahlvorstandes vorzuschlagen. 

Die Vorschläge sind bis zum 15.05.2026 beim Wahlamt der Stadt Wilhelmshaven 

einzureichen. 

 

Das Wahlamt als Dienststelle des Fachbereichs Bürgerangelegenheiten/Öffentliche 

Sicherheit und Ordnung, Abteilung Wahlen erreichen Sie am Rathausplatz 7, 26382 

Wilhelmshaven, (Tel.  04421/16-1234; E-Mail wahlamt@wilhelmshaven.de). 

 

 

 

Feist  

Oberbürgermeister 

mailto:wahlamt@wilhelmshaven.de
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ANKÜNDIGUNG VON VORARBEITEN 
FÜR DIE TRASSENPLANUNG  
 

Ortsübliche Bekanntmachung im Bereich Wilhelmshaven 

Erdkabelverbindung Korridor B 
 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

 

Amprion hat als zuständiger Übertragungsnetzbetreiber den gesetzli-

chen Auftrag, das Übertragungsnetz im Zuge der Energiewende um- 

und auszubauen. 

 

In den kommenden Jahrzehnten wird die Stromerzeugung durch er-

neuerbare Energien in Norddeutschland deutlich zunehmen. Der dort 

erzeugte Strom muss in großen Mengen dorthin gelangen, wo er be-

nötigt wird: in die Verbrauchszentren im Westen Deutschlands. Dazu 

dient die Erdkabelverbindung Korridor B. Sie leistet einen zentralen 

Beitrag, um Deutschlands größten Ballungsraum, das Ruhrgebiet, kli-

mafreundlich mit Strom zu versorgen. Korridor B ist eine der wichtigs-

ten Nord-Süd-Verbindungen für die Energiewende. Sie besteht aus 

den Leitungsbauvorhaben Nr. 48 (Heide/West – Polsum) und Nr. 49 

(Wilhelmshaven – Hamm) des Bundesbedarfsplangesetzes (BBPlG). 

Die neue Stromverbindung verläuft durch die Bundesländer Schles-

wig-Holstein, Niedersachsen, Bremen und Nordrhein-Westfalen.  

 

Für die Erstellung der Ausführungsplanung sind im geplanten Tras-

senverlauf des Erdkabelprojektes Baugrunduntersuchungen durchzu-

führen, um detaillierte Kenntnisse über die Bodenverhältnisse zu er-

langen. 

 

Die angekündigten Vorarbeiten dienen zur Erhebung essenzieller Da-

ten, die für die weitere Planung des Vorhabens erforderlich sind. In 

diesem Zusammenhang sind die Untersuchungen an den ausgewähl-

ten Stellen nicht als konkrete Bauvorbereitung/-ausführung zu verste-

hen, sondern dienen der Aufklärung der generellen natürlichen und 

sonstigen Gegebenheiten (Topografie, Gewässer, Boden, Grundwas-

ser etc.), die für die Vorbereitung und Detaillierung der Planung not-

wendig sind. 

 

Mit dieser ortsüblichen Bekanntmachung werden den von den Unter-

suchungen betroffenen Eigentümern und Nutzungsberechtigten die 

Vorarbeiten nach § 44 Abs. 2 EnWG bekanntgemacht. 

 

Die Vorarbeiten erstrecken sich für das Gesamtprojekt über einen 

Zeitraum von ca. 2 Jahren und sind in einigen Bereichen bereits er-

folgt. In der oben genannten Kommune werden die noch ausstehen-

den Vorarbeiten voraussichtlich im Zeitraum von 

 

 

JUNI 2026 BIS AUGUST 2026 
 

durchgeführt. Sollten die geplanten Arbeiten über diesen Zeitraum 

hinaus gehen, bzw. erst nach Ablauf des Zeitraums durchgeführt wer-

den können, wird dies in einer erneuten Ankündigung bekannt ge-

macht.  

 

Eigentümer und Nutzungsberechtigte von Grundstücken, auf denen 

alle notwendigen Vorarbeiten bereits auf Grundlage einer  

vorherigen Ankündigung durchgeführt werden konnten, können diese 

Ankündigung als gegenstandlos betrachten. 

 

Die Flurstücke, auf denen die im folgenden beschriebenen Arbeiten 

durchgeführt werden, sind der beigefügten Flurstücksliste zu entneh-

men. 

 

Durchzuführende Maßnahmen: 

 

Auspflockung: Alle Untersuchungspunkte werden i. d. R. mittels 

farblich gekennzeichneter Holzpflöcke markiert („ausgepflockt“). Diese 

werden im Anschluss an die Untersuchungen wieder vollständig ent-

fernt. 

 

Vermessungsarbeiten: Im Bereich der geplanten Trasse sind Ver-

messungsarbeiten erforderlich. Im Zuge der Vorarbeiten ist die tat-

sächlich vorhandene Topografie vor Ort aufzunehmen. Die Arbeiten 

werden i.d.R. fußläufig mit üblichen tragbaren Vermessungsgeräten 

durchgeführt. In Einzelfällen können auch mit Vermessungstechnik 

ausgestattete Drohnen die Topografie aus der Luft erfassen. In der 

Regel sind die Arbeiten – abhängig von den Witterungsbedingungen – 

innerhalb von einem Tag abgeschlossen.  

 

Bodenkartierungen/Pürckhauersondierungen: Die Erkundung der 

oberflächennahen Bodenschichten erfolgt händisch mit einem Bohr-

stock. Dieser wird manuell in Tiefen von bis zu zwei Metern in den Un-

tergrund geschlagen. Nach Herausnahme des Bohrstocks kann die 

Ansprache und Beprobung des gewonnenen Materials durchgeführt 

werden. Unmittelbar nach Durchführung der Untersuchung steht die 

Fläche wieder uneingeschränkt zur Verfügung. In der Regel sind die 

Arbeiten – abhängig von den Witterungsbedingungen – innerhalb von 

einem Tag abgeschlossen. 

 

Rammsondierungen/Kleinrammbohrung: Rammsondierungen und 

Kleinrammbohrungen sind einfache Methoden zur Erkundung des Un-

tergrundes. Bei der Sondierung wird zur Feststellung der Lagerungs-

dichte des Untergrundes eine bis zu zehn Zentimeter breite Sonde bis 

in Tiefen von etwa zehn Metern in den Untergrund gebracht. Ggf. ist 

es erforderlich an den Untersuchungspunkten eine ebene Fläche 

(sog. Bohrplateau) unter Zuhilfenahme eines Baggers herzustellen. 

Bei der Bohrung werden Bodenproben mittels einer rund 4 bis 8 Zenti-

meter breiten Sonde in Tiefen von etwa zehn Metern entnommen, 

durch die u.a. der Bodenaufbau bestimmt werden kann. Als Geräte 

kommen Handgeräte oder kleine Raupenfahrzeuge zum Einsatz. 

Diese benötigen eine Aufstellfläche von rund drei mal drei Metern. 

Nach Abschluss wird das Bohrloch wieder verschlossen. Unmittelbar 

nach Durchführung der Arbeiten steht die Fläche wieder uneinge-

schränkt zur Verfügung. In der Regel sind die Arbeiten – abhängig 

von den Witterungsbedingungen – innerhalb von einem Tag abge-

schlossen. 
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Rammkernbohrung: Die Rammkernbohrung ist eine Methode zur  

Erkundung des Untergrundes und zur Entnahme von Bodenproben. 

Hierbei wird ein rund 30 Zentimeter breites Kernrohr durch Ramm-

schläge in Tiefen von bis zu 35 Metern in den Untergrund getrieben. 

Als Geräte kommen in der Regel Raupenfahrzeuge zum Einsatz. 

Diese benötigen eine Aufstellfläche von rund acht mal vier Metern. 

Ggf. ist es erforderlich an den Untersuchungspunkten eine ebene Flä-

che (sog. Bohrplateau) unter Zuhilfenahme eines Baggers herzustel-

len. Nach Abschluss der Arbeiten wird das Bohrloch fachgerecht wie-

der verfüllt. Unmittelbar nach Durchführung der Rammkernbohrung 

steht die Fläche wieder uneingeschränkt zur Verfügung. In der Regel 

sind die Arbeiten – abhängig von den Witterungsbedingungen – inner-

halb von wenigen Tagen abgeschlossen.  

 

Drucksondierung: Die Drucksondierung ist eine Methode zur Erkun-

dung des Untergrundes, insb. der Lagerungsdichte. Hierbei wird ein 

Messgerät mit einem Durchmesser von weniger als zehn Zentimetern 

in Tiefen von etwa bis zu 35 Metern in den Untergrund gepresst. Zum 

Einsatz kommen in der Regel Raupenfahrzeuge. Diese benötigen 

eine Aufstellfläche von rund acht mal vier Metern. Ggf. ist es erforder-

lich an den Untersuchungspunkten eine ebene Fläche (sog. Bohrpla-

teau) unter Zuhilfenahme eines Baggers herzustellen. Unmittelbar 

nach Durchführung der Drucksondierung steht die Fläche wieder un-

eingeschränkt zur Verfügung. In der Regel sind die Arbeiten – abhän-

gig von den Witterungsbedingungen – innerhalb von einem Tag abge-

schlossen. 

 

Grundwassermessstelle: Zur Erkundung des Grundwassers werden 

Grundwasserproben entnommen. Hierzu wird in der Regel ein bis zu 

35 Zentimeter breites Rohr in Tiefen von bis zu 20 Metern in den Un-

tergrund getrieben. Zum Einsatz hierzu kommen in der Regel Rau-

penfahrzeuge. Diese benötigen eine Aufstellfläche von rund acht mal 

vier Metern. Die Grundwassermessstelle verbleibt in einigen Fällen für 

mehrere Jahre im Untergrund. Dabei wird sie so platziert, dass sie 

möglichst kein Bewirtschaftungshindernis darstellt. Das Rohr wird 

durch Metallgestänge (Anfahrschutz) geschützt und markiert. Nach 

Erstellung der Messstelle steht das umliegende Gelände wieder un-

eingeschränkt zur Verfügung. Die Eigentümer und Bewirtschafter wer-

den im Falle eines längeren Verbleibs der Grundwassermessstelle 

noch einmal persönlich informiert. In der Regel sind die Arbeiten – ab-

hängig von den Witterungsbedingungen – innerhalb von wenigen Ta-

gen abgeschlossen. 

 

Geophysikalische Messungen/Erdwiderstandsmessungen: Die 

Geophysikmessungen erfolgen fußläufig durch ein Kleinteam aus 1-3 

Personen, welches auf den Flurstücken eine Messtrecke mit oberflä-

chennahen Erdsonden versieht. Die Erdwiderstandsmessung erfolgt 

üblicherweise mit speziellen Messgeräten, die die erforderlichen Para-

meter messen und daraus den Erdwiderstand berechnen können. Die 

Messarbeiten erfolgen in einem Zeitraum von wenigen Stunden. Es 

handelt sich dabei um nichtinvasive Untersuchung des Erdreichs, bei 

der voraussichtlich keine Flurschäden entstehen. 

 

Kampfmittelräumung: Im Bereich von festgestellten Kampfmittelver-

dachtsflächen müssen Kampfmittelsondierungen durchgeführt wer-

den. Diese Untersuchungen können zum einen im Vorfeld von Bau-

grunduntersuchungen an den jeweiligen Untersuchungspunkten, zum 

anderen aber auch unabhängig davon stattfinden. So wird sicherge-

stellt, dass Kampfmittel keine Gefahr für Erkundungsarbeiten bzw. für 

spätere Bauarbeiten darstellen. 

Die Kampfmittelsondierung erfolgt in den überwiegenden Fällen mit-

tels Handgeräten von der Oberfläche aus. Sind auch Tiefensondierun-

gen notwendig, werden diese mittels Schneckenbohrung bis ca. sie-

ben Meter unter Geländeoberkante vorbereitet und anschließend mit-

tels Messsonde erkundet. Hierfür wird ein Kettengestütztes Bohrgerät 

verwendet. Stehen die Kampfmittelsondierungen in Zusammenhang 

mit Baugrunduntersuchungen, finden diese einige Tage vor den ei-

gentlichen Bodenuntersuchungen statt. In der Regel sind die Sondier-

arbeiten – abhängig von den Witterungsbedingungen und Standortge-

gebenheiten – innerhalb von einem bis fünf Tagen abgeschlossen. 

Sollte sich ein Kampfmittelverdacht bestätigen, wird die Räumung 

nach Auswertung der Messdaten und Vorbereitung innerhalb weniger 

Wochen erfolgen. Hierzu kann ggf. der Einsatz von Fahrzeugen und 

Baugeräten erforderlich sein. 

 

Suchschachtungen: Im Planungsbereich der Erdkabelleitung werden 

diverse Fremdleitungen angetroffen. Um die Planungen zu detaillieren 

und eine Abstimmung mit den Betreibern durchführen zu können, 

muss die exakte Verortung der jeweiligen betroffenen Fremdleitung 

durch Suchschachtungen bestimmt werden. Es handelt sich hierbei 

um einen Eingriff in das Erdreich i.d.R durch maschinengestützes Ar-

beiten (i.d.R. kleinere Bagger oder ähnliche Fahrzeuge). Nach Auf-

messen der vorgefundenen Leitung wird die betroffene Eingriffsstelle 

entsprechend rückverfüllt. Unmittelbar nach Durchführung der Such-

schachtungen steht die Fläche wieder uneingeschränkt zur Verfü-

gung. In der Regel sind die Arbeiten – abhängig von den Witterungs-

bedingungen – innerhalb von wenigen Tagen abgeschlossen.  

 

Allgemeine Informationen 

Alle Arbeiten werden unter Berücksichtigung der aktuell gültigen Bo-

denschutzbestimmungen vorgenommen. Gleichzeitig werden diese 

von einem Bodenkundler begleitet.  

 

Für die Durchführung der vorgenannten Untersuchungen kann es 

punktuell erforderlich sein, Rückschnitte von Bewuchs vorzunehmen. 

Rückschnittarbeiten werden von uns stets nur in dem unbedingt erfor-

derlichen Umfang durchgeführt. 

 

Zum Erreichen der Untersuchungspunkte (in der Regel durch Erkun-

dungstrupps und Raupenfahrzeuge) werden Zuwegungen zu diesen 

notwendig. Es werden hierzu überwiegend öffentliche Straßen befah-

ren und nur auf möglichst kurzen Strecken land- und forstwirtschaftli-

che oder ggf. auch private Wege genutzt, die ggf. temporär ertüchtigt 

werden müssen. Die Anfahrt erfolgt entsprechend der Bodenbeschaf-

fenheit. Gegebenenfalls wird die Zuwegung zu den Untersuchungs-

punkten abseits befestigter Wege mit einer temporären Baustraße 

(z.B. Auslegung von Stahlplatten) hergestellt.  

 

Mit den Arbeiten haben wir verschiedene Dienstleister beauftragt. Sie 

wurden von uns angewiesen, das Recht zum Betreten von Grundstü-

cken äußerst schonend auszuüben. Im Zuge der Arbeiten verursachte 

Flur- und Aufwuchsschäden werden von unseren Dienstleistern in Ab-

stimmung mit den Eigentümern/Bewirtschaftern aufgenommen. Wir 

werden diese sodann entsprechend den gesetzlichen Vorgaben in  

§ 44 Abs. 3 EnWG entschädigen. Mindestens 14 Tage vor Durchfüh-

rung der Maßnahmen werden Eigentümern und ggf. Nutzungsberech-

tigte über den genauen Termin der Baugrunduntersuchung auf den 

betroffenen Flurstücken durch die beauftragte Bohrfirma noch einmal 

individuell informiert. 
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Eine Inanspruchnahme der Flurstücke erfolgt nur im Rahmen der 

oben beschriebenen Vorarbeiten und auf Grundlage des § 44 EnWG. 

Gemäß Absatz 1 müssen Eigentümer und sonstige Nutzungsberech-

tigte diese Arbeiten dulden, da sie zur Vorbereitung der Planung die-

nen und hiermit ordnungsgemäß angekündigt werden. 

 

Bei allen Vorarbeiten im Bereich der zukünftigen Trasse setzen wir 

höchste Standards für den Schutz von Mensch und Umwelt. Die Be-

lange von Umwelt, Natur und Landschaft nehmen wir dabei sehr ernst 

und halten uns streng an die gesetzlichen Vorgaben. Wir versuchen 

zudem die temporäre Störung der Wohn- und Erholungsfunktionen 

während der Erkundungsphase durch vorausschauende Planung, Ab-

sprachen mit Behörden und Betroffenen sowie den Einsatz schonen-

der Technologien so gering wie möglich zu halten. 

 

Die genannten Vorarbeiten stellen keinerlei Vorentscheidung für das 

geplante Vorhaben dar. Sie dienen lediglich der fachgerechten Erstel-

lung der Antragsunterlagen. Wir werden das Vorhaben darüber hinaus 

frühzeitig und umfassend kommunikativ begleiten. 

Wir bedanken uns vorab bei allen betroffenen Eigentümern und sons-

tigen Nutzungsberechtigten für Ihr Verständnis. 

 

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: 

 

aedes infrastructure services GmbH 

Telefon: 04971-9272741 

E-Mail: KorridorB@aedes-re.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liste der Flurstücke im Bereich 
Wilhelmshaven 
 
Flurstücke betroffen von Untersuchungen und/oder Rückschnitten 

Gemarkung Sengwarden 

Flur 003 

Flurstücke: 191 

Flur 008 

Flurstücke: 2/10, 39/5, 47/3, 53/4 

Flur 009 

Flurstücke: 2/4, 5/129 

Flur 010 

Flurstücke: 101/5, 102/9, 103/11, 103/7, 25/4, 25/5, 25/6, 28/2, 29/15, 

29/8, 30/3, 37/5, 38/5, 63, 64/3, 66, 70/4 

Flur 012 

Flurstücke: 10/1, 22/7, 25/4, 27/2, 31, 32 

 

 

Flurstücke betroffen als Zuwegungen 

Gemarkung Sengwarden 

Flur 003 

Flurstücke: 190, 191 

Flur 004 

Flurstücke: 122/1, 122/3, 126, 283/125, 49/9 

Flur 008 

Flurstücke: 2/10, 3/14, 3/8, 39/5, 53/3, 53/4, 8/6 

Flur 009 

Flurstücke: 1/4, 2/4, 5/10, 5/127, 5/129 

Flur 010 

Flurstücke: 100, 101/5, 102/9, 103/10, 103/11, 103/12, 103/13, 106, 

112, 113, 114/7, 132/2, 132/3, 136, 137, 139, 140/5, 26/1, 27/3, 28/2, 

29/15, 29/8, 30/3, 31/13, 31/14, 38/5, 39/5, 63, 64/1, 64/2, 64/3, 70/4, 

99/2 

Flur 012 

Flurstücke: 10/1, 22/7, 23/3, 24/1, 25/4, 25/8, 27/2, 31, 32, 33/12, 

65/6, 65/7, 9 

Flur 015 

Flurstücke: 79/1 

 

 

 

 


















